
Antrag

Wir beantragen die Gewährung einer Förderung aus Mitteln des Kommunalen Finanzausgleiches im Rahmen der Dorferneuerung in Hessen

	Gemeinde / Stadt (Anschrift):

	Name(n), Vorname(n):
	     

	Straße, Nr.:
	     

	PLZ, Wohnort:
	     

	Telefonnr.:
	     

	Eingangsstempel beim Landrat

	     


Die Förderung der Dorferneuerung erfolgt auf der Grundlage der Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der regionalen Entwicklung in Hessen vom 27.02.2010, Förderangebot 6.5, Dorferneuerung (StAnz. 12/2010, S. 897).
Das Hessische Ministerium der Finanzen und das Hessische Ministerium für Umwelt, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat u.a. mit Erlass vom 14.07.2003 bzw. 21.07.2003 die Möglichkeit eingeräumt, Mittel aus dem KFA zur Förderung kommunal ersetzender Maßnahmen privater und nicht-kommunaler öffentlicher Träger (Antragsteller) mit Bestätigung der Kommune zu verwenden. 

Eine Maßnahme ist kommunal ersetzend, wenn sie im öffentlichen Interesse liegt, d.h. z.B. strukturverbessernd wirkt, ortsbildprägend ist oder Modellcharakter für den ländlichen Raum hat. 

Die beantragte Förderung ist zur Weiterleitung für die nachstehend genannte Fördermaßnahme des unten aufgeführten Antragstellers bestimmt

	Förderschwerpunkt der Dorferneuerung:

	     


	Antragsteller (Name, Anschrift):

	Name(n), Vorname(n):
	     

	Straße, Nr.:
	     

	PLZ, Wohnort:
	     

	Telefonnr.:
	     

	Zuwendungszweck, Lage des Förderobjektes, Kosten (Kurzbeschreibung der beantragten Maßnahme, Angaben müssen mit dem Förderantrag übereinstimmen)
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Erklärung:

· Wir erklären, dass es sich bei dem Förderantrag um eine kommunal ersetzende Maßnahme i.S. oben genannter Definition handelt. 

· Wir übertragen der für Dorferneuerung zuständigen Stelle des Landkreises die Abwicklung des Förderverfahrens. Hierzu zählen: Die Entgegennahme des Förderantrages, die Antragsprüfung, die Bewilligung, das Auszahlungsverfahren einschließlich der damit verbundenen Verwendungsprüfung. Die Überwachung von Zweckbindungsfristen gem. den VV zu § 44 LHO wird von der für Dorferneuerung zuständigen Stelle des Landkreises vorgenommen.

· Wir sind über die erfolgte Bewilligung zu informieren und bitten den Bewilligungsbescheid direkt dem Antragsteller zuzusenden.

	
	     
	
	

	
	(Ort, Datum)
	
	(Unterschrift(en))
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